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Wie die Studie vom gfs Bern zu sexueller Gewalt und Belästigung hochaktuell zeigt, ist präventives 
Handeln auf mehreren Ebenen nötig. Vom Melden von sexistischer Werbung bis zu Präventions-
arbeit bei Jugendlichen. Besonders in den Sekundarschulen wäre Prävention und Information 
durch Lektionen oder Projekte zur Verhinderung von sexueller Belästigung, Cybermobbing, beläs-
tigendem Sexting eine wichtige Grundlage. Oder am Arbeitsplatz, wo das Gleichstellungsgesetz 
sexuelle Belästigung verbietet. Wer also Frauen oder Männer am Arbeitsplatz belästigt, verletzt 
geltendes Recht. 

Zu den Belästigungen gehören gemäss EBG (Eidgenössisches Büro für Gleichstellung):  

• Vorzeigen, Aufhängen, Auflegen und Verschicken von pornografischem Material (auch 
elektronisch) 

• Anzügliche Bemerkungen und sexistische «Witze» 
• Unerwünschte Körperkontakte und Berührungen 
• Annäherungsversuche und Druckausübung, um ein Entgegenkommen sexueller Art zu er-

langen – oft verbunden mit dem Versprechen von Vorteilen und dem Androhen von Nach-
teilen 

Gemäss Gleichstellungsgesetz sind Firmen dazu verpflichtet, sich präventiv gegen Sexismus und 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu engagieren. In welcher Form sie das tun, ist ihnen freige-
stellt. Als sinnvoll wird empfohlen, dass die Unternehmen mit Merkblättern, Reglementen als Basis 
und Ansprechstellen für die Prävention sorgen. Dies deckt auch die wichtigsten Pfeiler der Präven-
tionsarbeit in Betrieben ab. Diese wären laut EBG: 

• Information der Mitarbeitenden, was unter sexueller Belästigung zu verstehen ist 
• Grundsatzerklärung, dass sexuelle Belästigung im Unternehmen nicht geduldet wird 
• Ansprechpersonen, an die sich betroffene Mitarbeiter/innen wenden können 
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Wenn ein Betrieb seiner Pflicht nicht nachkommt und es zu Fällen von sexueller Belästigung 
kommt, so kann das einerseits für die Angestellten dramatische Folgen haben, andererseits kann 
es den Betrieb auch in einem Gerichtsfall teuer zu stehen kommen. 

Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, inwieweit das nationale Gleichstellungsgesetz 
in Baselland bezüglich der präventiven Aktion gegen sexuelle Belästigung und Sexismus 
am Arbeitsplatz umgesetzt wird. Für die Schulen wird der Regierungsrat beauftragt, die 
sehr dringend nötige Präventions- und Informationsarbeit ab Sekundarstufe sicherzustel-
len. 

 

 

Liestal, 13. Juni 2019 

Unterschrift:    

 

Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 


